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Norm

AVG §8;

UVPG 2000 §19 Abs1 Z6;

UVPG 2000 §19 Abs4;

VwRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Die beschwerdeführenden Bürgerinitiativen hatten im Verfahren vor den Verwaltungsbehörden somit Parteistellung

nach Maßgabe des § 19 UVP-G 2000 mit der Berechtigung, die Einhaltung der Umweltschutzvorschriften - wegen

möglicher Einwirkungen des UVPp=ichtigen Vorhabens auf die hinter der Bürgerinitiative stehenden natürlichen

Personen - als subjektives Recht im Verfahren wahrzunehmen (Hinweis auf Ennöckl/Raschauer, Kommentar zum UVP-

G, 2. Au=age, Rz 26 zu § 19, Seite 213, sowie das hg. Erkenntnis vom 18. Oktober 2001, Zl. 2000/07/0229). Ihre

Parteistellung ist zwar unabhängig von den jeweiligen materienrechtlichen Bestimmungen über die Parteistellung,

aber auf die konkrete BetroEenheit in subjektiven Rechten durch den konkreten Verfahrensgegenstand im jeweiligen

Genehmigungsverfahren beschränkt (Hinweis auf Altenburger/Wojnar, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Rz 428,

sowie das hg. Erkenntnis vom 25. November 2008, Zl. 2008/06/0026).Die beschwerdeführenden Bürgerinitiativen

hatten im Verfahren vor den Verwaltungsbehörden somit Parteistellung nach Maßgabe des Paragraph 19, UVP-G 2000

mit der Berechtigung, die Einhaltung der Umweltschutzvorschriften - wegen möglicher Einwirkungen des

UVPp=ichtigen Vorhabens auf die hinter der Bürgerinitiative stehenden natürlichen Personen - als subjektives Recht im

Verfahren wahrzunehmen (Hinweis auf Ennöckl/Raschauer, Kommentar zum UVP-G, 2. Au=age, Rz 26 zu Paragraph

19,, Seite 213, sowie das hg. Erkenntnis vom 18. Oktober 2001, Zl. 2000/07/0229). Ihre Parteistellung ist zwar

unabhängig von den jeweiligen materienrechtlichen Bestimmungen über die Parteistellung, aber auf die konkrete

BetroEenheit in subjektiven Rechten durch den konkreten Verfahrensgegenstand im jeweiligen

Genehmigungsverfahren beschränkt (Hinweis auf Altenburger/Wojnar, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Rz 428,

sowie das hg. Erkenntnis vom 25. November 2008, Zl. 2008/06/0026).
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